
Drucksache Nr.: 14/1699 
Seite 1 

 

 
Der Regionaldirektor 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 1 6 9 9  
 
 
 
 

  16.08.2024 

Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsausschuss vorberatend 16.09.2024 16.2 
Verbandsversammlung beschließend 27.09.2024  

 
 
Betreff: Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 des Regionalverbandes Ruhr 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 
des Regionalverbandes Ruhr gemäß § 95 GO NRW zur Kenntnis und leitet diesen gemäß 
§ 59 Abs. 3 GO NRW in Verbindung mit § 102 GO NRW zur Prüfung an den Rechnungs-
prüfungsausschuss weiter. 
 
 
Begründung: 
 
Der Regionalverband Ruhr hat gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 38 KomHVO NRW 
zum 31.12.2023 einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung (GoB) aufgestellt. Im Jahresabschluss ist ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des RVR zu ver-
mitteln. Die Bestandteile des Jahresabschlusses sind:  
 
1. Ergebnisrechnung,  
2. Finanzrechnung,  
3. Teilrechnungen,  
4. Bilanz und  
5. Anhang.  
 
Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beigefügt.  
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Der Regionaldirektor hat den von ihm bestätigten Entwurf gem. § 95 Abs. 5 GO NRW in-
nerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres der Verbandsversammlung 
zur Feststellung zuzuleiten. Der nun vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses zum 
31.12.2023 wurde im Juni 2024 von dem Kämmerer und dem Regionaldirektor unterzeich-
net und wird der zeitlich nächsten Sitzung des Verbandsausschusses/der Verbandsver-
sammlung zugeleitet. 
 
Der genehmigte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 prognostizierte einen Jahres-
überschuss in Höhe von 1.079,0 T€. Unter Berücksichtigung der Fortschreibung des 
Haushaltsplans, der Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 22 KomHVO NRW in 
Höhe von 3.165,0 T€, ergibt sich ein fortgeschriebener Haushaltsansatz mit einem Jah-
resfehlbetrag von -2.086,0 T€. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 weist jedoch einen Jahresüberschuss von 3.397,6 
T€ aus, was eine Verbesserung um 5.483,5 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Plan 
darstellt. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 ergibt sich sogar eine Verbesserung um 
8.245,6 T€. 
 
Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 
 

 
 
  

Vgl. Vgl.

Ist 2022/ Ist 2023/

Ist 2023 Plan 2023

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

ordentliche Erträge 97.861,63 112.294,00 113.893,13 16.031,50 1.599,13

ordentliche Aufwendungen -107.354,08 -126.518,97 -120.413,26 -13.059,18 6.105,71

ordentliches Ergebnis -9.492,45 -14.224,97 -6.520,13 2.972,32 7.704,83

Finanzerträge 3.621,11 6.532,00 8.169,12 4.548,00 1.637,12

Zinsen und sonstige 

Finanzaufwendungen
-1.312,64 -1.275,00 -1.566,18 -253,54 -291,18 

Finanzergebnis 2.308,48 5.257,00 6.602,94 4.294,46 1.345,94

Ergebnis der laufenden 

Verwaltungstätigkeit
-7.183,97 -8.967,97 82,81 7.266,78 9.050,77

Außerordentliches Ergebnis 2.335,89 6.882,00 3.314,75 978,86 -3.567,25 

Jahresergebnis -4.848,08 -2.085,97 3.397,56 8.245,64 5.483,52

Ist 2022 Plan 2023 Ist 2023
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Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2023 
 

 
 
 
Detaillierte Ausführungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sind dem Lagebe-
richt, der Abweichungsanalyse sowie dem Anhang des Jahresabschlusses zum 31. De-
zember 2023 zu entnehmen. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsauf-
wand (6 % p. a. vom investiven Ei-
genanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2025 2026 2027 2028 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:       
 

 
4. Bilanz 

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzli-
chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      
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5.    Klima-Check 

(Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet) 

• Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt.    

• Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen.         

• Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen.   

Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage darge-

stellt.       

• Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht   

• kein Mehraufwand         

• Mehraufwand, und zwar: ____________________€. 

 
 
Sachbearbeiter/in Referat / Referats-

leiter/in 
Bereich / Beigeord-
nete/r 

Regionaldirektor 
Garrelt Duin 

Holtmann, 
Thomas 

Holtmann, Thomas Bereich II Wirt-
schaftsführung 

 

Akt.zeichen Schlüter, Markus  
   

 
 


